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n:: r2.1~ 1fJ['lht~~._?lt den ~~~!:,:?..:~~.::,phi~(hen Pr(?!:okoH~:!. d:.~_ ~;di~l<lll'llte!. 
x~L (;,,:'><2t7gebun2};periode 

An fra ge 

der Abgeordneten l"1üller J Babani tz 

und Genossen 

an den Bundesmj.nlster fUr Inneres, 

betreffend. einen krass gesetz'tJidrigen Erlass des 

Bundesministers für Inneres Pranz Soronics über die 

Dienstzuteilung eines Gendarmeriebeamten 

Mi t derrl offenkundig und krass gesetzi-'Jj.drigen Erlass 

vom 19.2.1969, Zl. 2=~;2.81!-7-1l~/69, dessen genauer \'Jo:ctlaut 

den unt.erfertigten fl.bgeordneten noch nicht bel{annt ist, 

haben Sie, Herr BundesministeI~die Dienstzuteilungdes 

Komman(;.anten des Gendarmer:i.epostens Ollersdorf , Gend8.rmerie = 
revierinspektor B'ranz Unger zum Genda:c-meriepostenkommando 

St. 111ohaol, Bezirk Güssing, sovJie die lfoernahme der 

Leitung dieser Dienststelle durch den Genannten angeordnet. 

Der zlJ.stän.dige IJ8.nclesgendal'-'rnerl ECOrrJna.ndant musste pflicht = 

gemäss cliesell1 E;rlass ents~pI')echen und hat sohin - ohne 

mit derJ Herrn Landeshauptmann des Burgenlandes das 

Einver~ehmen herzustellen - die getroffene Ancrdnung 

durchgeführt. 
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Der erw~hnte Erla% widerspricht in krasser Weise 

der Bestimmung des § 16 Abs.l des Bundesgesetzes 
vom 05 5 1,~,rr 1:)i".'"'>' 'T 7 "- •. ~ ., t . 

H! '- •• '::8,) ... U'JD,L.,.c',:r-'. 10, ueer GJ.e ßl~r},Cn ung elneS 

Bundesminisb~r,i.tur,s i'Ü:C Bnutc~n und 'Technilc und über die 

Neuordnuns des \'1:Lrkt;ngsbereiches einiger Burrdesm:Lnj,sterien 
(im folry'e'Ylden kll~",r, 6 :('f"lrnDetfc"r'7~'n(~etz 10661 'Hacn' deI~ • ,c--:J.l. ....... ..... -\.. ... ~! ... L.~.i., ... _ ...... ,:....J(:)'- .... nw • .,.I . ./' ,/'t 1 ..... , 

zitierten Gesetzesstelle obliegen bestimmte organisatorische 

Massnahmen in Ber(ÜC~"lCn von Dien::~t;stel1en der Bundes = 
gendarmerie, dem La.DrJ.es3endarmericl:::ommandanten im Einver = 

nehm~n mit dem L~ndeshauDt~ann. so insbesondere die ---- ._ ..... _---'-' -_._-'" 

Betrauung mit der J-,eitung einer D:lGnststelle. Dj.e bezogene 

Gesetzesvorschrlft 1.-H'ltel"'2cheidec rücht, ob es sich bei 

dieser Betrauung um ei.ne bloß vorübergehende oder um 

eine dauernde j\laSSn~lhme handelt. Diesen Hf~chtsstandpunkt 

hat im übrigen a'o.8h dj.e Konferenz der Landeshauptleute 

mit einem ei.nhelLLgen Beschlus~3 in ihrer Sitzung vom 

22.5.1967 vertreten. 

Der bezogene Erlass vermag sich auch nicht auf den der 

Auslegung des § 16 des Kompetenzgesetzes 1966 betreffenden 

Erlass des Bundesmin:lsteriums für Inneres vom 13.12.1966, 
Zl .. 161.600 - 14/66, zu stützen. Abgesehen davon, dass 

zumtndest ein Punkt dieses Erlas:::~es gesetzvJidrig ist und fernE)r 

abgesehen davon, dass ein Ressortminister bei einer nach 

einem Bundesgesetz rechtswidrigen Massnahrne sich keineswegs 

auf einen eigenen gesetzwidrigen Erlass zu stützen vermag, . 

steht die verfügte Dienstzuteilung sogar mit dem Inhalt 

dieses Erlasses nicht :Lm Einklang. Denn aus seinem Punkt IV 

Abs.6 ergibt rüch, dass das BundesministeritL111 für Inneres. 

auf dem Rechtsstandpunkt steht, bloß eine die Dauer von vier 

Wochen nicht übersteigende Dienstzuteilung bedürfe nicht 

der Zustimmung des Landeshauptmannes. 1 
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Abgesehen von dieser Erörterung der Rechtslage, weisen 

die unterfertigten Abgeordneten noch auf folgendes hin: 
1. Der langj ährj.ge stell vertretel'lde Postenkommandant des 

Gendarmeriepostens St. I'1ichael, Bezirk Güssing, 
Revierinspe}~tor Ernst Grohotolsk~l, der als Anvlärter auf 
den freigewordenen Posten eines Leiters dieser Dienststelle 
anzusehen ist, kann einen weit höheren Dienstrang als 

der vorläufig auf diesem posten berufene Revierinspektor 
Franz Unger aufweisen. 

Revierinspektor Grohotolsky hat unter den Revierinspektoren 

den Rang 29 inne und übt eine leitende Funktion seit dem 
Jahre 1946 aus, während Revj.erinspektor Franz Unger 

den 56. Rang besitzt und seit 1951 sich auf einem leitenden 
Posten befj.ndet. 

2. Gegen die von Ihnen, Herr IvTinister, getroffene MassnahJl1e 

haben bis jetzt bei dem Herrn Landeshauptmann vom Burgen -
land zehn Bürgermeister ays dem Sprengel St. 1'-1ichael 
protestiert,unter dene~{1fgün Bürgermeister der Österreichischen 

Volkspartei ~ befinden. 

Im Hinblick auf die von den gefertigten Abgeordneten aufge =:= 

. zeigte:,", und nachgewiesene krasse Gesetzesverl,etzung, 

stellen Eie nachstehende 

A n fra g e : 

1.) 1:Jelchen (vollständig vJiederzugebenden) Hortlaut hat 
der von Ihnen, Herr BundesminiEt er, herausgegebene Erlass 

vom 19.2.1969, Zl. 252.847 - 14/69? 
2.) \verden Sie, Her~ Bundesminister, diesen Erlass im Hinblick 
auf seine krasse Gewetzwidrigkeit ohne unnötigen Aufschub 

v-liderrufen? 
3.) Werden Sie, Herr Bundesminister, sich wegen der unterlassenen 

Herstellung des Einvernehmens mit dem Herrn Landeshauptma!ln 
für das Burgenland in entsprechender Form entschuldigen? 
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4-.) Warum haben Sie clllrch Ihre Verfügung! den bedeutend 
I 

rangjüngeren RevL"!Y'inspektor' Franz Unger, (Rang 56) n:i t 

der Leitung des Gendarmeriepostens st. Michael zu betra~en, 

den rang~lteren- Revierinspe~tor Grohotolsky (Rang 2?) 

Ubergangen? 

5.) vlie werden Sie den Protesten der in der überwiegendc:1 

Mehrzahl zu :Lhren Pa:;::teifreunden zählenden Bürgermeister;z 

aus dem SprengeJ. St. Michael Rechnung tragen? 

1163/J XI. GP - Anfrage (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




